
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 24 StGrenzG
 StGrenzG - Staatsgrenzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Der Bestrafung nach § 23 unterliegt auch, wer vorsätzlich Maßnahmen nach § 2, 3, 9 oder 11 oder die Ausübung der in

den §§ 12 und 13 genannten Berechtigungen verhindert oder beeinträchtigt. Seine strafgerichtliche Verantwortlichkeit

bleibt unberührt.

In Kraft seit 09.01.1974 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgrenzg/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/stgrenzg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/stgrenzg/paragraf/12
file:///

	§ 24 StGrenzG
	StGrenzG - Staatsgrenzgesetz


